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Das Amtsblatt für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz kann beim Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz, Geschäftsstelle des Kreistages, Dubinaweg 01, 01968 Senften-
berg, gegen Berechnung der anfallenden Versand- und Portokosten bezogen werden. 
Der Bezug des Amtsblattes kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gekündigt wer-
den.  
 
Überdies kann das jeweilige Amtsblatt bis spätestens vier Wochen ab dem jeweiligen 
Ausgabetermin während der üblichen Bürozeiten in der Kreisverwaltung, Dubinaweg 
01, 01968 Senftenberg, bzw. in der Außenstelle der Kreisverwaltung, Joachim-Gott-
schalk-Straße 36, 03205 Calau, gegen Selbstabholung kostenlos bezogen werden. 
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Bekanntmachung des Kommunalen Abfallentsorgungsverbandes "Nieder- 
lausitz" 

 
 

E I N L A D U N G 
 
Zur Sitzung der Verbandsversammlung des Kommunalen Abfallentsorgungsverban-
des „Niederlausitz“ lade ich Sie recht herzlich am 
 
 

Donnerstag, dem 06.10.2016,um 16:00 Uhr 
in den Beratungsraum des Verbandes in die Frankfurter Str. 45  

in 15907 Lübben (Spreewald) 
 

mit folgender Tagesordnung ein: 
 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Anwesenheit 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
4. Bericht des Verbandsvorstehers 
5. Bestätigung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 28.06.2016 
6. Anfragen 
7. Einwohnerfragestunde 
8. Bestätigung der Tagesordnung 
 
9.  Beratung und Bestätigung der Beschlussempfehlung 11/16 

      Beschluss über die Benennung eines unabhängigen Wirtschaftsprü- 
      fungsbüros für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 des  
      KAEV „Niederlausitz“ 
     
10.  Beratung und Bestätigung der Beschlussempfehlung 12/16 
      Beschluss über den Erwerb und die Lieferung einer gebrauchten Planier-

raupe für die Deponie Lübben-Ratsvorwerk 
 
11. Sonstiges 
 
      
 gez. 
 Ernst Mittermaier 
        Vorsitzender der Verbandsversammlung  
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Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg 
Großkoschen 
Straße zur Südsee 1 
01968 Senftenberg 
Tel. 03573 800 310, Fax 03573 800 331 
verbandsleitung@zweckverband-LSB.de 
www.zweckverband-LSB.de 

 

 

Bekanntmachung  

der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 12 „Reppist“ 

in der Stadt Senftenberg nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Brandenburg 

hat in ihrer Sitzung am 28.09.2015 mit Beschluss Nr. 03/02/2015 die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 12 „Reppist“ in der Stadt Senftenberg beschlossen. 

Der Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Grundlagen für den Umbau und die 

Umnutzung des ehemaligen Kulturhauses in ein „kulturelles Zentrum bzw. eine Be-

gegnungsstätte für touristische Aktivitäten“ schaffen. 

 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst insgesamt mit ca. 6.000 m² die Flurstücke 

124/1, 124/3 und das Flurstück 2/5 der Gemarkung Reppist. 

 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung soll in Form einer öffentlichen Auslegung des Vorentwur-

fes zu den allgemeinen Zielen und Zwecken und den voraussichtlichen Auswirkungen 

des Bebauungsplanes Nr. 12 „Reppist“ erfolgen. Sie findet in der Zeit vom 

 

10. Oktober 2016 bis einschließlich 24. Oktober 2016 

 

im Verwaltungsgebäude (Zi. 2.03) des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Branden-

burg, Großkoschen, Straße zur Südsee 1, 01968 Senftenberg zu den allgemeinen 

Dienstzeiten Montag bis Freitag von 09:00 bis 11:30 Uhr und 12:00 bis 16:00 Uhr 

für jedermann zur Einsicht öffentlich statt. 

 

Während der Auslegungsfrist können am Auslegungsort Anregungen schriftlich oder 

zur Niederschrift vorgetragen werden.  

 

Senftenberg, den 23. September 2016 

 
 
gez. Volker Mielchen 
Verbandsvorsteher 
 
(Siegel) 
 
 


